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28. Oktober 2020 

Liebe Mütter, Väter und Erziehungsberechtigte, 
 
in dieser für uns alle belastenden Zeit hatten wir gehofft, noch irgendwie ohne große 
schulische Veränderungen bis zu den Herbstferien kommen zu können, aber das ist uns 
so nicht vergönnt. 
 

Wir werden daher alle Unterrichtsmischungen schon ab heute entfallen lassen, sodass wir 
den größtmöglichen Schutz für Ihre Kinder geben. 
Die Pausen sind inzwischen wieder getrennt. Lediglich vier Klassen befinden sich auf dem 
Grundschulpausenhof. Die Mittelschule nutzt das Außengelände der Schule mit. Auch hier 
stand die Reduktion der Schülerzahlen im Vordergrund. 
Die Bläserklassen/die Musikschiene lassen wir vorsorglich auch ausfallen, ebenso wie 
bereits angekündigt die Religions- und Ethikschiene. 
Da in dieser Woche die Schüler, die mit unseren Schüler*innen Technik / Soziales / 
Wirtschaft aus Burgebrach und Stegaurach besuchen, ohnehin nicht im Haus haben, sind 
wir hier entlastet. 
Sport findet zwar statt, aber in „leichter“ Form. Hier sind Spaziergänge eine sinnvolle 
Alternative. Denken Sie bitte an wetterfeste warme Kleidung. Der Schwimmunterricht 
entfällt. 
 

Da es immer wieder Diskussionen zum Maskentragen gibt hier noch einmal unsere 
Rechtsgrundlagen, an die wir uns zu halten haben: 
Rechtsgrundlage für die Belange im Kontext der Corona-Pandemie an der Schule ist der 
neu gefasste § 16 der 6. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. 
BayIfSMV), sowie der Rahmen-Hygieneplan zur Umsetzung des Schutz- und 
Hygienekonzepts für Schulen nach der jeweils geltenden Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung vom 02.09.2020. Diese Rechtsverordnungen gelten bayernweit 
für alle Schulen. 
Ab Montag, 26. Oktober 2020, gelten an Schulen die Bestimmungen des § 25 der Siebten 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (7. BayIfSMV). Im Wesentlichen 
bedeutet das, dass die Maskenpflicht auch am Platz an allen Schulen gilt - also auch 
an Grundschulen und den Grundschulstufen der Förderschulen. 
 

Wir in der Schule versuchen Ihre Kinder nicht unnötig zu belasten, aber wir halten uns 
natürlich an die Vorgaben. Halten Sie sich mit Ihren Kindern bitte um unser aller Wohl auch 
daran. Keine/r von uns möchte ein zweites Mal die Kinder zu Hause lassen. 
 

Für die Zeit nach den Ferien haben wir noch keine Order, wir setzen uns selbstverständlich 
im Kollegium zusammen und denken verschiedene Szenarien durch. Achten Sie bitte 
weiterhin auf die Pressemitteilungen, die Elternbriefe, die per Mail versandt werden, und 
auch auf unsere Homepage. 
 

Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen 
 
 

 
C. Atzhorn                                                  M. König 
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